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3. Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993
über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

(ABl. Nr. L 95 S. 29)
Celex-Nr. 3 1993 L 0013

geänd. durch Art. 32 ÄndRL 2011/83/EU v. 25.10.2011 (ABl. Nr. L 304 S. 64)

[Die KlauselRL wurde zunächst im früheren AGBG umgesetzt durch das Gesetz
vom 19.7.1996 (BGBI. I S. 1013). Seit der Modernisierung des Schuldrechts
(Gesetz vom 26.11.2001, BGBI. I S. 3138) werden ihre materiellrechtlichen Vor-
schriften umgesetzt durch § 310 BGB (vgl. dort Rn 23 ff) in Verbindung mit
§§ 305-309 BGB. Die Bestimmungen des internationalen Privatrechts werden umge-
setzt durch Art. 46 b EGBGB (dort Rn 1; vor Inkrafttreten der Rom I-VO Art. 29
a EGBGB; vgl. Einf 1 vor § 1 Rom I-VO). Die verfahrensrechtlichen Regelungen
werden umgesetzt durch das Unterlassungsklagengesetz idF der Bekanntmachung vom
27.8.2002 (BGBI. I S. 3422); vgl. Einl 1 vor § 1 UKlaG.]
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Anhang. Klauseln gemäß Artikel 3 Absatz 3

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft1) , insbesondere auf Artikel 100a2),
auf Vorschlag der Kommission3),
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament4),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses5),

Palandt-Archiv - Teil I B 8.6.2018 16:52 BTA Laufweite 100 APP

1)Nunmehr Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch Vertrag von Lissabon v.
13.12.2007 (ABl. Nr. C 306 S. 1).

2)Nunmehr Art. 114 AEUV durch Vertrag von Lissabon v. 13.12.2007 (ABl. Nr. C 306 S. 1).
3) Amtl. Anm.: ABl. Nr. C 73 v. 24.3.1992, S. 7.
4) Amtl. Anm.: ABl. Nr. C 326 v. 16.12.1991, S. 108, und ABl. Nr. C 21 v. 25.1.1993.
5) Amtl. Anm.: ABl. Nr. C 159 v. 17.6.1991, S. 34.



2

in Erwägung nachstehender Gründe:
Es müssen Maßnahmen zur schrittweisen Errichtung des Binnenmarktes bis
zum 31. Dezember 1992 getroffen werden. Der Binnenmarkt umfaßt einen
Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist.
Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Vertragsklauseln zwischen
dem Verkäufer von Waren oder dem Dienstleistungserbringer einerseits und
dem Verbraucher andererseits weisen viele Unterschiede auf, wodurch die
einzelnen Märkte für den Verkauf von Waren und die Erbringung von
Dienstleistungen an den Verbraucher uneinheitlich sind; dadurch wiederum
können Wettbewerbsverzerrungen bei den Verkäufern und den Erbringern
von Dienstleistungen, besonders bei der Vermarktung in anderen Mitglied-
staaten, eintreten.
Namentlich die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über mißbräuchliche
Klauseln in Verträgen mit Verbrauchern weisen beträchtliche Unterschiede
auf.
Die Mitgliedstaaten müssen dafür Sorge tragen, daß die mit den Verbrauchern
abgeschlossenen Verträge keine mißbräuchlichen Klauseln enthalten.
Die Verbraucher kennen im allgemeinen nicht die Rechtsvorschriften, die in
anderen Mitgliedstaaten für Verträge über den Kauf von Waren oder das
Angebot von Dienstleistungen gelten. Diese Unkenntnis kann sie davon
abhalten, Waren und Dienstleistungen direkt in anderen Mitgliedstaaten zu
ordern.
Um die Errichtung des Binnenmarktes zu erleichtern und den Bürger in
seiner Rolle als Verbraucher beim Kauf von Waren und Dienstleistungen
mittels Verträgen zu schützen, für die die Rechtsvorschriften anderer Mit-
gliedstaaten gelten, ist es von Bedeutung, mißbräuchliche Klauseln aus diesen
Verträgen zu entfernen.
Den Verkäufern von Waren und Dienstleistungserbringern wird dadurch ihre
Verkaufstätigkeit sowohl im eigenen Land als auch im gesamten Binnenmarkt
erleichtert. Damit wird der Wettbewerb gefördert und den Bürgern der
Gemeinschaft in ihrer Eigenschaft als Verbraucher eine größere Auswahl zur
Verfügung gestellt.
In den beiden Programmen der Gemeinschaft für eine Politik zum Schutz
und zur Unterrichtung der Verbraucher1) wird die Bedeutung des Verbrau-
cherschutzes auf dem Gebiet mißbräuchlicher Vertragsklauseln hervorgeho-
ben. Dieser Schutz sollte durch Rechtsvorschriften gewährleistet werden, die
gemeinschaftsweit harmonisiert sind oder unmittelbar auf dieser Ebene erlas-
sen werden.
Gemäß dem unter dem Abschnitt „Schutz der wirtschaftlichen Interessen der
Verbraucher“ festgelegten Prinzip sind entsprechend diesen Programmen
Käufer von Waren oder Dienstleistungen vor Machtmißbrauch des Verkäufers
oder des Dienstleistungserbringers, insbesondere vor vom Verkäufer einseitig
festgelegten Standardverträgen und vor dem mißbräuchlichen Ausschluß von
Rechten in Verträgen zu schützen.
Durch die Aufstellung einheitlicher Rechtsvorschriften auf dem Gebiet miß-
bräuchlicher Klauseln kann der Verbraucher besser geschützt werden. Diese
Vorschriften sollten für alle Verträge zwischen Gewerbetreibenden und Ver-

3 KlauselRL Klausel-Richtlinie
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1) Amtl. Anm.: ABl. Nr. C 92 v. 25.4.1975, S. 1, und ABl. Nr. C 133 v. 3.6.1981, S. 1.
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brauchern gelten. Von dieser Richtlinie ausgenommen sind daher insbeson-
dere Arbeitsverträge sowie Verträge aus dem Gebiet des Erb-, Familien- und
Gesellschaftsrechts.
Der Verbraucher muß bei mündlichen und bei schriftlichen Verträgen – bei
letzteren unabhängig davon, ob die Klauseln in einem oder in mehreren
Dokumenten enthalten sind – den gleichen Schutz genießen.
Beim derzeitigen Stand der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften kommt al-
lerdings nur eine teilweise Harmonisierung in Betracht. So gilt diese Richt-
linie insbesondere nur für Vertragsklauseln, die nicht einzeln ausgehandelt
wurden. Den Mitgliedstaaten muß es freigestellt sein, dem Verbraucher unter
Beachtung des Vertrags einen besseren Schutz durch strengere einzelstaatliche
Vorschriften als den in dieser Richtlinie enthaltenen Vorschriften zu gewäh-
ren.
Bei Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, in denen direkt oder indirekt die
Klauseln für Verbraucherverträge festgelegt werden, wird davon ausgegangen,
daß sie keine mißbräuchlichen Klauseln enthalten. Daher sind Klauseln, die
auf bindenden Rechtsvorschriften oder auf Grundsätzen oder Bestimmungen
internationaler Übereinkommen beruhen, bei denen die Mitgliedstaaten oder
die Gemeinschaft Vertragsparteien sind, nicht dieser Richtlinie zu unterwer-
fen; der Begriff „bindende Rechtsvorschriften“ in Artikel 1 Absatz 2 umfaßt
auch Regeln, die nach dem Gesetz zwischen den Vertragsparteien gelten,
wenn nichts anderes vereinbart wurde.
Die Mitgliedstaaten müssen jedoch dafür sorgen, daß darin keine mißbräuch-
lichen Klauseln enthalten sind, zumal diese Richtlinie auch für die gewerb-
liche Tätigkeit im öffentlich-rechtlichen Rahmen gilt.
Die Kriterien für die Beurteilung der Mißbräuchlichkeit von Vertragsklauseln
müssen generell festgelegt werden.
Die nach den generell festgelegten Kriterien erfolgende Beurteilung der Miß-
bräuchlichkeit von Klauseln, insbesondere bei beruflichen Tätigkeiten des
öffentlich-rechtlichen Bereichs, die ausgehend von einer Solidargemeinschaft
der Dienstleistungsnehmer kollektive Dienste erbringen, muß durch die
Möglichkeit einer globalen Bewertung der Interessenlagen der Parteien er-
gänzt werden. Diese stellt das Gebot von Treu und Glauben dar. Bei der
Beurteilung von Treu und Glauben ist besonders zu berücksichtigen, welches
Kräfteverhältnis zwischen den Verhandlungspositionen der Parteien bestand,
ob auf den Verbraucher in irgendeiner Weise eingewirkt wurde, seine Zu-
stimmung zu der Klausel zu geben, und ob die Güter oder Dienstleistungen
auf eine Sonderbestellung des Verbrauchers hin verkauft bzw. erbracht wur-
den. Dem Gebot von Treu und Glauben kann durch den Gewerbetreibenden
Genüge getan werden, indem er sich gegenüber der anderen Partei, deren
berechtigten Interessen er Rechnung tragen muß, loyal und billig verhält.
Die Liste der Klauseln im Anhang kann für die Zwecke dieser Richtlinie nur
Beispiele geben; infolge dieses Minimalcharakters kann sie von den Mitglied-
staaten im Rahmen ihrer einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, insbesondere
hinsichtlich des Geltungsbereichs dieser Klauseln, ergänzt oder restriktiver
formuliert werden.
Bei der Beurteilung der Mißbräuchlichkeit von Vertragsklauseln ist der Art
der Güter bzw. Dienstleistungen Rechnung zu tragen.
Für die Zwecke dieser Richtlinie dürfen Klauseln, die den Hauptgegenstand
eines Vertrages oder das Preis-/Leistungsverhältnis der Lieferung bzw. der
Dienstleistung beschreiben, nicht als mißbräuchlich beurteilt werden. Jedoch

Klausel-Richtlinie KlauselRL 3
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können der Hauptgegenstand des Vertrages und das Preis-/Leistungsverhältnis
bei der Beurteilung der Mißbräuchlichkeit anderer Klauseln berücksichtigt
werden. Daraus folgt unter anderem, daß bei Versicherungsverträgen die
Klauseln, in denen das versicherte Risiko und die Verpflichtung des Ver-
sicherers deutlich festgelegt oder abgegrenzt werden, nicht als mißbräuchlich
beurteilt werden, sofern diese Einschränkungen bei der Berechnung der vom
Verbraucher gezahlten Prämie Berücksichtigung finden.
Die Verträge müssen in klarer und verständlicher Sprache abgefaßt sein. Der
Verbraucher muß tatsächlich die Möglichkeit haben, von allen Vertragsklau-
seln Kenntnis zu nehmen. Im Zweifelsfall ist die für den Verbraucher güns-
tigste Auslegung anzuwenden.
Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, daß in von einem Gewerbetreiben-
den mit Verbrauchern abgeschlossenen Verträgen keine mißbräuchlichen
Klauseln verwendet werden. Wenn derartige Klauseln trotzdem verwendet
werden, müssen sie für den Verbraucher unverbindlich sein; die verbleibenden
Klauseln müssen jedoch weiterhin gelten und der Vertrag im übrigen auf der
Grundlage dieser Klauseln für beide Teile verbindlich sein, sofern ein solches
Fortbestehen ohne die mißbräuchlichen Klauseln möglich ist.
In bestimmten Fällen besteht die Gefahr, daß dem Verbraucher der in dieser
Richtlinie aufgestellte Schutz entzogen wird, indem das Recht eines Dritt-
lands zum anwendbaren Recht erklärt wird. Es sollten daher in dieser Richt-
linie Bestimmungen vorgesehen werden, die dies ausschließen.
Personen und Organisationen, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats ein
berechtigtes Interesse geltend machen können, den Verbraucher zu schützen,
müssen Verfahren, die Vertragsklauseln im Hinblick auf eine allgemeine Ver-
wendung in Verbraucherverträgen, insbesondere mißbräuchliche Klauseln,
zum Gegenstand haben, bei Gerichten oder Verwaltungsbehörden, die für die
Entscheidung über Klagen bzw. Beschwerden oder die Eröffnung von Ge-
richtsverfahren zuständig sind, einleiten können. Diese Möglichkeit bedeutet
jedoch keine Vorabkontrolle der in einem beliebigen Wirtschaftssektor ver-
wendeten allgemeinen Bedingungen.
Die Gerichte oder Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten müssen über
angemessene und wirksame Mittel verfügen, damit der Verwendung miß-
bräuchlicher Klauseln in Verbraucherverträgen ein Ende gesetzt wird –

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Art. 1 [Regelungszweck] (1) Zweck dieser Richtlinie ist die Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über miß-
bräuchliche Klauseln in Verträgen zwischen Gewerbetreibenden und Ver-
brauchern.

(2) Vertragsklauseln, die auf bindenden Rechtsvorschriften oder auf Be-
stimmungen oder Grundsätzen internationaler Übereinkommen beruhen, bei
denen die Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft – insbesondere im Verkehrs-
bereich – Vertragsparteien sind, unterliegen nicht den Bestimmungen dieser
Richtlinie.

Art. 2 [Definitionen] Im Sinne dieser Richtlinie bedeuten:
a) mißbräuchliche Klauseln: Vertragsklauseln, wie sie in Artikel 3 definiert
sind;

3 KlauselRL Art. 1, 2 Klausel-Richtlinie
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b)Verbraucher: eine natürliche Person, die bei Verträgen, die unter diese
Richtlinie fallen, zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann;

c) Gewerbetreibender: eine natürliche oder juristische Person, die bei Ver-
trägen, die unter diese Richtlinie fallen, im Rahmen ihrer gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit handelt, auch wenn diese dem öffentlich-recht-
lichen Bereich zuzurechnen ist.

Art. 3 [Gebot von Treu und Glauben] (1) Eine Vertragsklausel, die nicht
im einzelnen ausgehandelt wurde, ist als mißbräuchlich anzusehen, wenn sie
entgegen dem Gebot von Treu und Glauben zum Nachteil des Verbrauchers
ein erhebliches und ungerechtfertigtes Mißverhältnis der vertraglichen Rech-
te und Pflichten der Vertragspartner verursacht.

(2) Eine Vertragsklausel ist immer dann als nicht im einzelnen ausgehandelt
zu betrachten, wenn sie im voraus abgefaßt wurde und der Verbraucher
deshalb, insbesondere im Rahmen eines vorformulierten Standardvertrags,
keinen Einfluß auf ihren Inhalt nehmen konnte.

Die Tatsache, daß bestimmte Elemente einer Vertragsklausel oder eine
einzelne Klausel im einzelnen ausgehandelt worden sind, schließt die Anwen-
dung dieses Artikels auf den übrigen Vertrag nicht aus, sofern es sich nach der
Gesamtwertung dennoch um einen vorformulierten Standardvertrag handelt.

Behauptet ein Gewerbetreibender, daß eine Standardvertragsklausel im
einzelnen ausgehandelt wurde, so obliegt ihm die Beweislast.

(3) Der Anhang enthält eine als Hinweis dienende und nicht erschöpfende
Liste der Klauseln, die für mißbräuchlich erklärt werden können.

Art. 4 [Beurteilung] (1) Die Mißbräuchlichkeit einer Vertragsklausel wird
unbeschadet des Artikels 7 unter Berücksichtigung der Art der Güter oder
Dienstleistungen, die Gegenstand des Vertrages sind, aller den Vertrags-
abschluß begleitenden Umstände sowie aller anderen Klauseln desselben Ver-
trages oder eines anderen Vertrages, von dem die Klausel abhängt, zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses beurteilt.

(2) Die Beurteilung der Mißbräuchlichkeit der Klauseln betrifft weder den
Hauptgegenstand des Vertrages noch die Angemessenheit zwischen dem Preis
bzw. dem Entgelt und den Dienstleistungen bzw. den Gütern, die die Gegen-
leistung darstellen, sofern diese Klauseln klar und verständlich abgefaßt sind.

Art. 5 [Verständlichkeit] 1 Sind alle dem Verbraucher in Verträgen unter-
breiteten Klauseln oder einige dieser Klauseln schriftlich niedergelegt, so
müssen sie stets klar und verständlich abgefaßt sein. 2 Bei Zweifeln über die
Bedeutung einer Klausel gilt die für den Verbraucher günstigste Auslegung.
3 Diese Auslegungsregel gilt nicht im Rahmen der in Artikel 7 Absatz 2
vorgesehenen Verfahren.

Art. 6 [Nationale Umsetzung] (1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß
mißbräuchliche Klauseln in Verträgen, die ein Gewerbetreibender mit einem
Verbraucher geschlossen hat, für den Verbraucher unverbindlich sind, und
legen die Bedingungen hierfür in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften
fest; sie sehen ferner vor, daß der Vertrag für beide Parteien auf derselben

Klausel-Richtlinie Art. 3–6 KlauselRL 3
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Grundlage bindend bleibt, wenn er ohne die mißbräuchlichen Klauseln
bestehen kann.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit der
Verbraucher den durch diese Richtlinie gewährten Schutz nicht verliert,
wenn das Recht eines Drittlands als das auf den Vertrag anzuwendende Recht
gewählt wurde und der Vertrag einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet
der Mitgliedstaaten aufweist.

Art. 7 [Nationaler Rechtsschutz] (1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür,
daß im Interesse der Verbraucher und der gewerbetreibenden Wettbewerber
angemessene und wirksame Mittel vorhanden sind, damit der Verwendung
mißbräuchlicher Klauseln durch einen Gewerbetreibenden in den Verträgen,
die er mit Verbrauchern schließt, ein Ende gesetzt wird.

(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel müssen auch Rechtsvorschriften ein-
schließen, wonach Personen oder Organisationen, die nach dem innerstaatli-
chen Recht ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbraucher haben, im
Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die Gerichte oder die
zuständigen Verwaltungsbehörden anrufen können, damit diese darüber ent-
scheiden, ob Vertragsklauseln, die im Hinblick auf eine allgemeine Verwen-
dung abgefaßt wurden, mißbräuchlich sind, und angemessene und wirksame
Mittel anwenden, um der Verwendung solcher Klauseln ein Ende zu setzen.

(3) Die in Absatz 2 genannten Rechtsmittel können sich unter Beachtung
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getrennt oder gemeinsam gegen
mehrere Gewerbetreibende desselben Wirtschaftssektors oder ihre Verbände
richten, die gleiche allgemeine Vertragsklauseln oder ähnliche Klauseln ver-
wenden oder deren Verwendung empfehlen.

Art. 8 [Strengere Bestimmungen] Die Mitgliedstaaten können auf dem
durch diese Richtlinie geregelten Gebiet mit dem Vertrag vereinbarte stren-
gere Bestimmungen erlassen, um ein höheres Schutzniveau für die Verbrau-
cher zu gewährleisten.

Art. 8a1) [Verbraucherinformation] (1) Erlässt ein Mitgliedstaat Vor-
schriften nach Artikel 8, so setzt er die Kommission hiervon sowie von allen
nachfolgenden Änderungen in Kenntnis, insbesondere wenn diese Vorschrif-
ten:
– die Missbräuchlichkeitsprüfung auf individuell ausgehandelte Vertragsklau-
seln oder auf die Angemessenheit des Preises oder des Entgelts ausdehnen;

– Listen mit Vertragsklauseln, die als missbräuchlich gelten, enthalten.
(2) Die Kommission stellt sicher, dass die in Absatz 1 genannten Informa-

tionen den Verbrauchern und den Unternehmern leicht zugänglich sind, u. a.
auf einer speziellen Webseite.

(3) 1 Die Kommission leitet die in Absatz 1 genannten Informationen an
die anderen Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament weiter. 2 Die
Kommission hört die Beteiligten zu diesen Informationen an.

3 KlauselRL Art. 7–8a Klausel-Richtlinie
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Art. 9 [Berichtspflicht] Die Kommission legt dem Europäischen Par-
lament und dem Rat spätestens fünf Jahre nach dem in Artikel 10 Absatz 1
genannten Zeitpunkt einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie
vor.

Art. 10 [Umsetzungsfrist, Geltung] (1) 1 Die Mitgliedstaaten erlassen die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie
spätestens am 31. Dezember 1994 nachzukommen. 2 Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis.

Diese Vorschriften gelten für alle Verträge, die nach dem 31. Dezember
1994 abgeschlossen werden.

(2) 1Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Ver-
öffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. 2 Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigs-
ten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Art. 11 [Adressaten] Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 5. April 1993.

Im Namen des Rates
Der Präsident

N. HELVEG PETERSEN

Anhang
Klauseln gemäß Artikel 3 Absatz 3

1. Klauseln, die darauf abzielen oder zur Folge haben, daß
a) die gesetzliche Haftung des Gewerbetreibenden ausgeschlossen oder eingeschränkt wird,

wenn der Verbraucher aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Gewerbetreibenden
sein Leben verliert oder einen Körperschaden erleidet;

b) die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Gewerbetreibenden oder einer anderen
Partei, einschließlich der Möglichkeit, eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gewerbetreiben-
den durch eine etwaige Forderung gegen ihn auszugleichen, ausgeschlossen oder ungebühr-
lich eingeschränkt werden, wenn der Gewerbetreibende eine der vertraglichen Verpflichtun-
gen ganz oder teilweise nicht erfüllt oder mangelhaft erfüllt;

c) der Verbraucher eine verbindliche Verpflichtung eingeht, während der Gewerbetreibende
die Erbringung der Leistungen an eine Bedingung knüpft, deren Eintritt nur von ihm
abhängt;

d) es dem Gewerbetreibenden gestattet wird, vom Verbraucher gezahlte Beträge einzubehalten,
wenn dieser darauf verzichtet, den Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen, ohne daß für den
Verbraucher ein Anspruch auf eine Entschädigung in entsprechender Höhe seitens des
Gewerbetreibenden vorgesehen wird, wenn dieser selbst es unterläßt;

e) dem Verbraucher, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, ein unverhältnismäßig
hoher Entschädigungsbetrag auferlegt wird;

f) es dem Gewerbetreibenden gestattet wird, nach freiem Ermessen den Vertrag zu kündigen,
wenn das gleiche Recht nicht auch dem Verbraucher eingeräumt wird, und es dem Gewer-

Klausel-Richtlinie Art. 9–11, Anh. KlauselRL 3
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betreibenden für den Fall, daß er selbst den Vertrag kündigt, gestattet wird, die Beträge
einzubehalten, die für von ihm noch nicht erbrachte Leistungen gezahlt wurden;

g) es dem Gewerbetreibenden – außer bei Vorliegen schwerwiegender Gründe – gestattet ist,
einen unbefristeten Vertrag ohne angemessene Frist zu kündigen;

h) ein befristeter Vertrag automatisch verlängert wird, wenn der Verbraucher sich nicht gegen-
teilig geäußert hat und als Termin für diese Äußerung des Willens des Verbrauchers, den
Vertrag nicht zu verlängern, ein vom Ablaufzeitpunkt des Vertrages ungebührlich weit
entferntes Datum festgelegt wurde;

i) die Zustimmung des Verbrauchers zu Klauseln unwiderlegbar festgestellt wird, von denen er
vor Vertragsabschluß nicht tatsächlich Kenntnis nehmen konnte;

j) der Gewerbetreibende die Vertragsklauseln einseitig ohne triftigen und im Vertrag aufgeführ-
ten Grund ändern kann;

k) der Gewerbetreibende die Merkmale des zu liefernden Erzeugnisses oder der zu erbringen-
den Dienstleistung einseitig ohne triftigen Grund ändern kann;

l) der Verkäufer einer Ware oder der Erbringer einer Dienstleistung den Preis zum Zeitpunkt
der Lieferung festsetzen oder erhöhen kann, ohne daß der Verbraucher in beiden Fällen ein
entsprechendes Recht hat, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Endpreis im Verhältnis zu
dem Preis, der bei Vertragsabschluß vereinbart wurde, zu hoch ist;

m) dem Gewerbetreibenden das Recht eingeräumt ist zu bestimmen, ob die gelieferte Ware
oder erbrachte Dienstleistung den Vertragsbestimmungen entspricht, oder ihm das aus-
schließliche Recht zugestanden wird, die Auslegung einer Vertragsklausel vorzunehmen;

n) die Verpflichtung des Gewerbetreibenden zur Einhaltung der von seinen Vertretern einge-
gangenen Verpflichtungen eingeschränkt wird oder diese Verpflichtung von der Einhaltung
einer besonderen Formvorschrift abhängig gemacht wird;

o) der Verbraucher allen seinen Verpflichtungen nachkommen muß, obwohl der Gewerbetrei-
bende seine Verpflichtungen nicht erfüllt;

p) die Möglichkeit vorgesehen wird, daß der Vertrag ohne Zustimmung des Verbrauchers vom
Gewerbetreibenden abgetreten wird, wenn dies möglicherweise eine Verringerung der
Sicherheiten für den Verbraucher bewirkt;

q) dem Verbraucher die Möglichkeit, Rechtsbehelfe bei Gericht einzulegen oder sonstige
Beschwerdemittel zu ergreifen, genommen oder erschwert wird, und zwar insbesondere
dadurch, daß er ausschließlich auf ein nicht unter die rechtlichen Bestimmungen fallendes
Schiedsgerichtsverfahren verwiesen wird, die ihm zur Verfügung stehenden Beweismittel
ungebührlich eingeschränkt werden oder ihm die Beweislast auferlegt wird, die nach dem
geltenden Recht einer anderen Vertragspartei obläge.

2. Tragweite der Buchstaben g), j) und l)
a) Buchstabe g) steht Klauseln nicht entgegen, durch die sich der Erbringer von Finanzdienst-

leistungen das Recht vorbehält, einen unbefristeten Vertrag einseitig und – bei Vorliegen eines
triftigen Grundes – fristlos zu kündigen, sofern der Gewerbetreibende die Pflicht hat, die
andere Vertragspartei oder die anderen Vertragsparteien alsbald davon zu unterrichten.

b) Buchstabe j) steht Klauseln nicht entgegen, durch die sich der Erbringer von Finanzdienst-
leistungen das Recht vorbehält, den von dem Verbraucher oder an den Verbraucher zu
zahlenden Zinssatz oder die Höhe anderer Kosten für Finanzdienstleistungen in begründeten
Fällen ohne Vorankündigung zu ändern, sofern der Gewerbetreibende die Pflicht hat, die
andere Vertragspartei oder die anderen Vertragsparteien unverzüglich davon zu unterrichten,
und es dieser oder diesen freisteht, den Vertrag alsbald zu kündigen.
Buchstabe j) steht ferner Klauseln nicht entgegen, durch die sich der Gewerbetreibende das
Recht vorbehält, einseitig die Bedingungen eines unbefristeten Vertrages zu ändern, sofern es
ihm obliegt, den Verbraucher hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, und es diesem
freisteht, den Vertrag zu kündigen.

c) Die Buchstaben g), j) und l) finden keine Anwendung auf
– Geschäfte mit Wertpapieren, Finanzpapieren und anderen Erzeugnissen oder Dienstleis-

tungen, bei denen der Preis von den Veränderungen einer Notierung oder eines Börsen-
index oder von Kursschwankungen auf dem Kapitalmarkt abhängt, auf die der Gewer-
betreibende keinen Einfluß hat;

– Verträge zum Kauf oder Verkauf von Fremdwährungen, Reiseschecks oder internationalen
Postanweisungen in Fremdwährung.

3 KlauselRL Anh. Klausel-Richtlinie
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d) Buchstabe l) steht Preisindexierungsklauseln nicht entgegen, wenn diese rechtmäßig sind und
der Modus der Preisänderung darin ausdrücklich beschrieben wird.

Klausel-Richtlinie Anh. KlauselRL 3
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